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überzogen, Katrin aus der Lehrergemein-
schaft ausschließen zu wollen? Zwar hat 
Katrin gegen das Gesetz verstoßen, doch 
tat sie das, um als Frau nach sozialistischem 
Ideal ein selbstbestimmtes Leben führen zu 
können. Wie ist es zu verstehen, dass nun 
plötzlich so viele Mitmenschen Katrin in 
ein negatives Licht setzen? Um zu zeigen, 
wie Katrins letztendliche Emanzipation 
mit der Implementation des FGB zusam-
menhängt, konzentriere ich mich in meiner 
Filminterpretation auf zwei Szenen: den 
bereits zitierten Dialog des Ehepaares und 
den Scheidungsprozess. 

Als Richard Lot nach längerer Seefahrt 
wieder einmal zu Hause ist, entwickelt sich 
am Abend aus einer scheinbar belanglosen 
Plauderei der Eheleute über Alltägliches 
ein längeres ernstes Gespräch. Beide sind 
abgespannt und offenbar wenig aneinander 
interessiert – das verdeutlichen die müden 
Blicke der Figuren, Richards unmotivier-
tes Stöbern im Bücherregal und Katrins 
Räkeln auf dem Sofa. Die visuelle Ebene 
unterstreicht die Stimmung der Szene und 
stellt Distanz zwischen den Ehepartnern 
auf dreifache Weise her: Obwohl beide mit-
einander reden, schauen sie sich dabei nicht 
ins Gesicht (Abb. 6). 

Die Blickachsen laufen ins Leere. Die 
Entfremdung zwischen den beiden wird 
durch ihre Verteilung innerhalb des Bild-
rahmens hervorgehoben: Katrin und 
Richard befinden sich jeweils am äußeren, 
entgegengesetzten Bildrand.18 Zudem ist 
Katrin während des Gesprächs sehr viel 
heller ausgeleuchtet als Richard; eine helle 
Hintergrundfarbe verstärkt den Span-
nungseffekt zwischen Licht und Schatten. 
Der durch dieses filmästhetische Mittel ent-
stehende Kontrast deutet dem Zuschauer 
bereits einen Konflikt an, über den die Pro-
tagonisten zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
gesprochen haben. 

Wenige Einstellungen später ergreift 
Katrin trotz ihrer Müdigkeit die Initiative 
und macht schwelende Eheprobleme zum 
Thema. Es entspinnt sich eine Diskussion, 
in der die Protagonistin offen ausspricht, 
dass »wir uns nicht lieben« und beide zu 
feige seien, einen offensichtlichen Irrtum 
zu korrigieren. Richard reagiert nervös 
und mit Unverständnis. Interessanterweise 
wählt Katrin eine Formulierung Diderots, 
wenn sie sagt, »die Beschmutzung durch 
ihre Gattenpflicht« löse Scham in ihr aus. 
Das Zitat des Aufklärungsschriftstellers aus 
dem 18. Jahrhundert wirkt hier jedoch nicht 
aufgesetzt, sondern weist vielmehr darauf 
hin, dass Katrin einen auch von anderen 
diagnostizierten generellen Ehekonflikt 
in ihrer Partnerschaft wiedererkennt. Ihr 
persönliches Problem wird damit auf eine 
allgemeingültige Ebene gehoben. Der Film 
kennzeichnet Katrin – mit selbstsicherer 
Körpersprache – als die Aufgeklärte, als die-
jenige von den beiden, die sich verändern, 
befreien, emanzipieren will. Zugleich ist ihre 

Abb. 4 und 5: Katrin fühlt sich zunehmend isoliert

Abb. 6: Kommunikation ins Leere
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Figur selbst aufklärerisch angelegt: Sie regt 
den Zuschauer zum Nachdenken an. Ehe-
mann Richard hingegen kommentiert ihre 
Äußerung abfällig mit »Scheißklassik«.19

Auf der Bildebene setzt sich die Span-
nung fort und unterstreicht die gravieren-
den Diskrepanzen zwischen den beiden 
Gesprächspartnern. Zur Intensivierung der 
offensichtlichen Probleme verzichtet Egon 
Günther auf ein konventionelles Schuss-
Gegenschuss-Verfahren. Diese Filmkonven-
tion wird gemeinhin in Dialogen eingesetzt, 
um eine Verbindung zwischen zwei sich 
gegenüberstehenden Gesprächspartnern zu 
erzeugen und den Zuschauer als unsicht-
baren, aber doch mitfühlenden Beobachter 
am Geschehen teilhaben zu lassen. In dieser 
Szene hat der Zuschauer dagegen vielmehr 
den Eindruck, zwischen zwei Fronten zu 
stehen, zwischen zwei Figuren, die keinen 
Konsens finden (können). 

Das Gespräch eskaliert, als Katrin unge-
rührt feststellt, dass sie beide doch nur gehei-
ratet hätten, weil sie schwanger gewesen sei 
und sie ihre voreheliche Sexualität hätten 
legitimieren müssen. Davon will Richard 
nichts hören und wird handgreiflich. Im 
Drehbuch heißt es dazu: »Er packt sie an 
den Schultern, schüttelt sie hart. Stumm. 
Lange. Wütend. Erbittert.«20 (Abb. 7) 

Richard versucht, seine (ehe)männliche 
Autorität wiederherzustellen. Filmisch ist 
in der Folge die bisherige visuelle Gleich-
rangigkeit der beiden aufgelöst: Richard ist 
nunmehr in fast jeder Einstellung als pat-
riarchalische Autoritätsperson in Untersicht 
zu sehen, Katrin als die Zurechtgewiesene in 
Aufsichten. Er ist jetzt die dominante Figur, 
die den Dialog lenkt und das Gespräch been-

det, indem er seine Frau zum Geschlechts-
verkehr nötigt. Sie wehrt sich zunächst, 
gibt seinem Drängen aber schließlich nach. 
Richard beweist so auf geradezu archaische 
Weise seine Dominanz. Die visuelle Gestal-
tung steigert die Empathie des Zuschauers 
für die weibliche Hauptfigur und ihr Stre-
ben nach Ehrlichkeit im ehelichen Umgang 
miteinander. Der Ehemann hingegen wirkt 
in seiner unbeholfenen Art lächerlich und 
fast unangenehm. 

Eine Analyse des Dialogs zeigt, dass 
Richard die Probleme auf einer moralisch-
gesellschaftlichen Ebene einordnet. Für ihn 
bedeutet die Ehe eine »Pflicht gegenüber 
der Gesellschaft, gegenüber den Kindern«. 
Damit gibt er zunächst jenes ideologische 
Bild von Ehe und Familie wieder, das auch 
in der Präambel des FGB festgeschrieben 
war. Allerdings betont der Gesetzestext dar-
über hinaus, dass die einzelnen Familien-
mitglieder auch eine Pflicht gegenüber der 
Familie selbst hätten. Richard fehlt diese 
Einsicht. Er bleibt patriarchalisch-restaura-
tiven und – wie einige DDR-Filmkritiken 
bemerkten – kleinbürgerlichen Ansichten 
verhaftet. Das bestätigt auch sein bitte-
rer Ausruf: »Auf in die Scheidungssäle! 
Die Würde der Frau steigt proportional 
mit der Anzahl der Scheidungen! Viel-
leicht im Dutzend billiger?« Katrin hinge-
gen erkennt, dass er damit »eine einfache 
Wahrheit verdreht«. Beinahe trotzig schlägt 
Richard vor, dass Katrin doch die Schei-
dung einreichen solle. Sie weist ihn darauf 
hin, dass das keinen Sinn mache, solange er 
nicht einverstanden sei, da »so die Gesetze 
sind«. Und mit gesellschaftlichem Weitblick 
und sozialistischem Grundverständnis, die 
Richard in seiner Engstirnigkeit vermissen 
lässt, fährt sie fort: »Kein Gesetz ist da, um 
einen von uns zu zermalmen. Wir ändern 
uns alle rasch, das weißt du, und Gesetze, 
die sich als nicht dienlich erweisen, können 
auch geändert werden.«21 Insbesondere die-
ser Satz spielt deutlich auf die bevorstehende 
Einführung des FGB an. Dem zeitgenössi-
schen Zuschauer dürfte 1965 die Prägnanz Abb.7: Richard wird handgreiflich
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des Satzes bewusst gewesen sein, da im Vor-
feld der Verabschiedung des Gesetzes eine 
intensive öffentliche Diskussion stattfand. 
Ein Blick in die Filmkritiken bestätigt das. 
»Wie stark diese Problematik [von Ehe und 
Scheidung] zum Meinungsstreit provo-
zieren kann, bewies die temperamentvoll 
geführte Diskussion zum Familiengesetz. 
Egon Günthers Film […] ist ein Diskus-
sionsbeitrag, mehr noch eine Provokation 
zum Streitgespräch, obwohl oder gerade 
weil er kein Agitationsfilm zum Familienge-
setz ist, auch weil er nicht schlechthin eine 
gängige Variation eines beliebten Themas in 
sozialistischer Verpackung liefert. Es ist ein 
Film gegen Klischeevorstellungen, ein Film 
für die Rechte der Frau«, schrieb zum Bei-
spiel Helga Radmann in Freie Erde. Damit 
stilisierte die Autorin Katrin Lot ganz im 
Sinne des Films zu einer Galionsfigur der 
Frauenemanzipation in der DDR.

 Höhe- und Endpunkt des Films ist die 
Gerichtsszene, in der die Scheidung von 
Richard und Katrin Lot verhandelt wird 
(Abb. 8 und 9). 

Zunächst geht es um die Zerrüttung der 
Ehe. Insbesondere Katrin wird dazu befragt. 
Sie weiß, dass ihre durch den Diebstahl 
beschädigte moralische Integrität ein formal 
ausreichender Scheidungsgrund ist. Daher 
gibt sie zunächst in ausdruckslosem Ton zu 
Protokoll, dass sie die Karriere ihres Mannes 
durch ihre Vorstrafe nicht behindern wolle 
und insofern seinem Scheidungsbegehren 
zustimme. Als Richard jedoch seine Frau 
etwas später als wankelmütig beschreibt und 
erwähnt, sie habe sich »aus einer Laune her-
aus« scheiden lassen wollen, wird eine bei-

sitzende Schöffin hellhörig. Sie fragt Katrin 
nach den Gründen für ihren Scheidungswil-
len, und die gibt daraufhin unvermittelt zu, 
dass sie ihren Mann seit Jahren nicht liebe 
und mit einer Scheidung die Heuchelei von 
Gefühlen endlich beendet sei. Sie erwarte, 
dann mehr Kraft für die Kindererziehung 
und ihre Arbeit zu haben. Ihre Aussagen 
werden durch Nahaufnahmen hervorgeho-
ben. Die Ausführungen wirken klar und 
überlegt, doch Katrins Stimme ist kraftlos 
und müde, wie nach einem langen Kampf, 
der nun zu Ende geht. Sieht man diese Aus-
sagen – verbunden mit der Emotionalisie-
rung der Figur auf bildlicher Ebene – in 
Zusammenhang mit sozialistischen Idealen, 
erhalten auch sie einen vorausweisenden 
Impetus. Katrins Darstellung steht für die 
durchaus mühevolle Emanzipation der Frau 
und kann auch als Ermahnung gelesen wer-
den, die Partnerschaft vor einer Eheschlie-
ßung eingehend zu prüfen.

Im zweiten Teil der Szene wird das Sor-
gerecht für die Kinder verhandelt. Zur Prü-
fung der familiären Verhältnisse sind die 
Leiterin des Kinderhortes, den beide Söhne 
besuchen, und Max Braun, ein Freund und 
Kollege Richards bei der Volksmarine, als 
Zeugen geladen. Katrins Kollege und Ver-
trauter Ernst Hempel ist zu ihrer seelischen 
Unterstützung gekommen. Hier nimmt 
der Film eine entscheidende Wende. Max, 
der Richard durch seine Aussage unterstüt-
zen soll, ändert plötzlich seine ablehnende 
Meinung über Katrin. Dem Zuschauer ist 
er bereits aus einem längeren Gespräch mit 
beiden Lots bekannt. Damals hatte er Kat-
rin massiv unter Druck gesetzt, die Ehe auf-

Abb. 8: Das Gericht verhandelt 
die Scheidung der Lots

Abb. 9: Die Ehepartner vor Gericht
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rechtzuerhalten. Im Gericht ist es für einen 
Moment still, die Kamera ist starr auf Braun 
gerichtet, der ein wenig verlegen zu Boden 
blickt. Eine Erklärung folgt erst, als der 
Richter ihn dazu aus dem Off auffordert. 
Er habe sich in seiner Einschätzung Katrins 
geirrt, gibt Max Braun nun zu Protokoll. 
Erst durch ihre offenen Worte vor Gericht 
sei er zu der Einsicht gekommen, dass eine 
Scheidung das Beste für das Ehepaar sei 
und die Kinder in jedem Fall ihr zugespro-
chen werden müssten. Warum dieses fast 
theatralische Umschwenken, diese plötz-
liche Bekehrung eines – aus Sicht Katrins 
– ehemaligen Gegners? Der Film führt dem 
Zuschauer nicht nur vor Augen, dass es nie 
zu spät ist, seine Meinung zu ändern und 
Verständnis für eine Person aufzubringen, 
selbst wenn deren Einsichten nicht mit den 
eigenen übereinstimmen. Er rettet mit dem 
Umschwenken des Max Braun in gewisser 
Weise auch die Ehre der Volksmarine. Die 
Freude der Protagonistin über diese unver-
mutete Wendung ist jedoch getrübt: Nach 
dem Ende der Anhörung weint sie – viel-
leicht aus Kummer, da der Ausgang der Ver-
handlung offen ist, vielleicht aber auch vor 
Erleichterung, da ihr Ziel nun zum Greifen 
nahe scheint. Die Kamera ist unbewegt auf 
sie gerichtet und zeigt sie in einer nahen 
Einstellung (Abb. 10). 

Aus dem Off ist zu hören, dass die 
Urteilsverkündung in drei Tagen stattfindet. 
Wenig später erfährt der Zuschauer durch 
ein Telefongespräch zwischen Richard und 
Katrin, dass die Ehe geschieden wurde und 
Katrin das alleinige Sorgerecht für die Kin-
der erhalten hat. 

Der Ausgang der Gerichtsverhandlung 
bringt einen Sieg für die Protagonistin, 
wenngleich sie ihn mit ihrer Vorstrafe teuer 
erkauft hat. Doch ist dieser Erfolg gleichzei-
tig ein Happy End? Der Film argumentiert 
vielschichtig. Einerseits relativiert er die 
Eigenständigkeit, die Katrin erreicht hat, 
indem er im Anschluss an die Gerichtsver-
handlung zeigt, mit welchen privaten und 
gesellschaftlichen Schwierigkeiten sie nun 
konfrontiert ist. Katrin muss sich verstärkt 
den Kindern zuwenden, die unter der Tren-
nung der Eltern leiden und den Vater ver-
missen. Darüber hinaus muss sie sich mit 
ihren Kollegen, die sie wegen des Diebstahls 
meiden, auseinandersetzen. Ob sie weiter 
als Lehrerin an der Schule arbeiten oder, 
wie geplant, Sporttrainerin wird, bleibt 
offen. Andererseits bleibt Katrins Darstel-
lung bis zum Ende des Films trotz Vorstrafe 
und Scheidung positiv. Katrin kann ihren 
ersten Trainererfolg feiern, als einer ihrer 
Schüler die Jugendmeisterschaft gewinnt, 
auf die sie ihn (in vielen außerschulischen 
Trainingsstunden) vorbereitet hat. Nach 
der Siegerehrung taucht sie in der Zuschau-
ermenge unter. Ihre entspannte Mimik und 
Gestik machen klar, dass sie ihre Freiheit, 
auch wenn diese mit Einsamkeit verbunden 
ist, genießt. Als Katrin wenig später auf der 
Straße in einem Pulk von Menschen dem 
Zuschauer aus dem Blick gerät, wird der 
Eindruck erzeugt, dass Katrin durch ihre 
Emanzipation, die sie nicht mehr über ihre 
Ehe definiert, ins »wahre Kollektiv« zurück-
kehrt. Die Leichtigkeit dieser letzten Szene 
wird besonders durch das bereits erwähnte 
Jazz-Motiv musikalisch unterstrichen. 

Zusammenführung der Filmebenen

Lots Weib ist mehrfach konnotiert. Auf der 
Handlungsebene wird eine junge Frau dar-
gestellt, die, weil sie in ihrer Ehe unglück-
lich ist, die Scheidung von ihrem Mann ver-
langt. Da er sich dagegen verwehrt, begeht 
sie einen kalkulierten Diebstahl, der das 
Moralempfinden des Ehemannes so sehr 

Abb. 10: Katrin beim Verhandlungsende
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tangiert, dass er nach ihrer Verurteilung 
sofort die Scheidung einreicht. 

Auf einer zweiten Ebene, die offen-
sichtlich eine didaktische Funktion erfüllt, 
bekämpft der Film – in Einklang mit staat-
lichen Erklärungen – dogmatisches, klein-
bürgerliches, sprich patriarchales Denken, 
wie es in der Richard-Figur karikiert ist. 
Indem der Film die Ehe der Lots als Nega-
tivbeispiel vorführt, unterstützt er die im 
FGB erneut festgeschriebene Gleichbe-
rechtigung von Frau und Mann. Ehen, so 
die Botschaft, sollten zwar dem Wohle der 
Gesellschaft dienen, müssen jedoch nicht 
unter allen Umständen aufrechterhalten 
werden. Lots Weib werde im Zuschauer eine 
»fruchtbare Nachdenkkrise« auslösen und 
ihn zur »Überprüfung seiner Situation ver-
anlassen«, mutmaßte Hans Lohmann im 
Berliner Sonntag.22

Die doppelte Vergesellschaftung der Frau, 
die wie selbstverständlich in die Handlung 
eingebunden ist, ist ebenso auf dieser Ebene 
anzusiedeln. Katrin Lot fällt es offenkundig 
leicht, mit der mehrfachen Alltagsbelastung 
aus Familie und Beruf umzugehen.

Auf einer dritten Ebene, im Kontext der 
DEFA-Produktionen jener Jahre betrachtet, 
zeichnet Lots Weib das Bild einer selbstbe-
wussten, sich emanzipierenden Frau, das 
jedoch auch mit Brüchen versehen ist, wie 
Katrins Diebstahl zeigt. An diesen Brüchen 
wird der Unterschied zu DEFA-Filmen aus 
früheren Jahren, z.B. Ehesache Lorenz (1959), 
deutlich, die in ihrer Argumentation strin-
gent sind und mit gesellschaftlich einver-
nehmlichen Lösungen enden. Zumeist lau-
fen sie darauf hinaus, dass sich die Frauen 
arrangieren. Lots Weib ist anders. Der Film 
benutzt Tabubrüche, um dem Zuschauer 
Katrins Kampf für ihre individuelle Frei-
heit effektvoll vor Augen zu führen. Die 
Darstellung dieser Freiheit ist mit Blick auf 
andere DDR-Filme schon fast als subversi-
ver Akt zu deuten. Am Ende kehrt die Pro-
tagonistin befreit und – trotz einer gewissen 
Stigmatisierung – gestärkt in das Kollektiv 
zurück. Die immer wieder zu verkraftenden 

Rückschläge schaden dem Charakter eben 
gerade nicht, sondern lassen ihn vielmehr 
für den Zuschauer authentisch erscheinen.

Anders als Lots Weib in der Bibel ver-
lässt Katrin nicht Sodom und Gomorra, 
sondern die Enge einer unbefriedigenden 
Ehe – ohne jedoch zur Salzsäule zu erstar-
ren. Sie kann sich durch die Trennung von 
ihrem Mann emanzipieren und damit ein 
neues Weiblichkeitsideal leben, das sich auf 
die Selbstständigkeit der Frau gründet. Die 
säkulare Umdeutung des Bibelzitats sollte 
den Zuschauer vermutlich dazu anregen, 
veraltete, religiöse Vorstellungen von Ehe 
und partnerschaftlicher Gefolgschaft kri-
tisch zu überprüfen. Sicherlich sollte Katrin 
kein Vorbild für unglückliche Ehefrauen 
sein, sich aus ihrer Ehe herauszu»stehlen«. 
Dennoch verkörpert sie ein neues Ideal: eine 
Frau, die einen freien Willen besitzt und 
diesen durchsetzen will. Reale Bestätigung 
findet dieses fiktive Begehren in dem bald 
nach Erscheinen des Films verabschiedeten 
Familiengesetzbuch. Der Film fährt damit  
zweigleisig zwischen staatlicher Propaganda 
und der bewussten künstlerischen Ausei-
nandersetzung mit den Geschlechterver-
hältnissen in der DDR.

Lots Weib regt den Zuschauer also zum 
Nachdenken an und wäre das »Kahlschlag«-
Plenum im Dezember 1965 ausgeblieben, 
hätte die DDR-Bevölkerung wahrschein-
lich weitere solcher »jungen« Filme erlebt. 

Der Abdruck der Abbildungen erfolgt mit 
freundlicher Genehmigung der DEFA-Stif-
tung/Blümel, Horst.
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